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licher und Sanktionen erheischender Umiriebe erhebliche
Schwierigkeiten, Ein brauchbares Kriterium liefert vielleicht
der Nachweis ideologischer oder materieller Abhéngigkeif
von fremden Machten, deren Anschauungen denjenigen der
foderativen Demokratie eidgenéssischer Pragung zuwider-
laufen. Wer mit fremden Hilfsmitteln gegen sein eigenes
Land ficht, bewegt sich aukerhalb der dem Staate zufrég-
lichen und beférderlichen freien Auseinandersetzung der
Ansichten schweizerischer Wesensart. Er gilt als gefshrlich
und muf, gerade um der Erhaltung der Freiheit willen, ins
Recht gefaft werden. Man hat die Nazis und ihre schweize-
rischen Trabanten lange genug gewéhren lassen! Die gemach-
ten Erfahrungen sind insofern bitter, als die moralischen
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sichern. Ein Staatswesen, das sich gegen kriminelle Eingriffe
auch in Friedenszeiten schiitzt, hat mit Polizeistaat und des-
sen saftsam bekannten Gepflogenheiten nicht das geringste
zu tun. Wohl missen wir uns gegen verfassungswidrige
Uebergriffe der Verwaltungsinstanzen zur Wehr setzen, aber
gleichzeitig erkennen, dal wir ohne akfiven Staatsschutz
schwerlich auszukommen vermégen. Er soll sich im Hinter-
grund halten, soll ausschlieklich der Verwirklichung von
Recht und Gesetz dienen. In diesem Sinne sind wohl auch
die Ausfihrungen Bundesrat von Steigers zu werten, wel-
cher anléhlich der letzten Session der eidg. Réte die Ver-
sicherung abgab, unsere Behdrden seien wachsam und
entschlossen, durchzugreifen, sobald die Beweise fiir neue

Abwehrkréfte allein nicht geniigend waren, den Staat zu

demokratiefeindliche Umiriebe erbracht seien.

E. Sch.

SchuizmaPBunahmen bei Truppeniibungen

(Fortsetzung.)

Die Waffe mufy wéahrend des Schie-
frens auf guter Unterlage ruhen. Zu ver-
meiden ist Fels, ferner Kiesboden mit
grohen runden Steinen, von denen eine
Stitze leicht herunterrutschen kann.

Aufer den fir jede geladene Walffe
geltenden, allgemeinen Sicherheitsvor-
schriften sind im Zusammenhang mit
diesem Kapitel besonders zu erwéhnen:
Treten wéhrend des Schiefens Stérun-
gen auf, dann ist die Waffe nach Még-
lichkeit zun&chst zu -sichern bzw. zu
entladen. Die Behebung der Stdérung
hat nach vorausgehender Ueberlegung
vorsichtig zu erfolgen. Gleichzeitiges
Manipulieren mehrerer Bedienungsleute
erschwert das Beheben der Stérung
und verursacht leicht Gefahren. Ist zur
Behebung einer Stérung die Zusam-
menarbeit mehrerer Bedienungsleute
notwendig, so erteilt ein Mann, womdg-
lich ein Vorgesetzter, die hierfir not-
wendigen Befehle.

Vor jedem Stellungswechsel oder
wahrend langerer Feuerpausen sind die
Waffen zu entladen, zum mindesten zu
sichern.

* Nach Beendigung der Schiehiibun-
gen sind die Waffen, sowie die Wech-
selldufe der Lmg. zu entladen.

Das Entladen erfolgt immer mit ge-
gen das Ziel gerichteter Waffe. Nach
dem Entladen ist eine entsprechende
Waffenkontrolle durchzufiihren. Entla-
dene und kontrollierte Waffen sind zu
enfspannen und zu sichern.

Beim Schiehen diirfen sich zwischen
Waffe und Ziel keine Gegensiénde be-
finden, da durch sie Geschosse abge-
lenkt oder friihzeitig zur Detonation
gebracht werden kénnen. Vor der
Waffe befindliche Aeste, Zweige, Gra-
ser usw. sind bei entladener Waffe zu
entfernen. Beim Schieken aus verdeck-
ter Stellung kann der Fall eintreten, be-
sonders beim Mg., dafy die Ziellinie
wohl frei ist, die Flugbahn aber auf
Gréaser oder in den Boden weist. Es ist
deshalb Laufkonfrolle zu machen. Die-
selbe Sicherheitsmahnahme betrifft auch
alle andern Waffen, bei denen zwi-
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schen Ziellinie und Laufachse ein gro-
fferer Hohenunterschied besteht, also
lk., Tb. und auch Lmg.

Sinngeméf lauten die Vorschriften
fir freies Schuffeld beim Minenwerfer:
Vor jedem Schiefen mufy der Geschiitz-
chef feststellen, mit welcher Distanzzahl
er minimal und maximal schiefen darf.
Mit Korn und Visier der Lafette kon-
trolliert er, bei gleichzeitigem Betati-
gen der Hohenrichtmaschine, die obere
und untere Grenze der Schieffméglich-
keit, Die Grenzwerte erhélt er durch
das Einspielen der Héhenlibelle mittels
Distanzirommel. Die Grenzwerte sind
am Minenwerferrohr anzuschreiben. Im
Wald und in stark bedecktem Geldnde
miissen nach jeder gréferen Steiten-
schwenkung Maximal- und Minimal-
Elevation neu kontrolliert werden.

Grundséatzlich und ausnahmslos darf
iber- oder vorbeigeschossen werden
nur bei klarer Sicht, das heilt, wenn
Ziel und Truppe sicher und genau er-
kennbar sind. Das Schieken ist auch zu
unterbrechen, wenn beispielsweise in-
folge Blendung durch Sonne oder

Nebelbildung das deutliche Erkennen -

der Ziele oder eigenen Infanteristen
nicht mehr garanfiert ist.

In bezug auf die einzelnen Waffen
sind folgende Vorschriffen zu beachten:

Pistole, Revolver, Maschinenpistolen.

Mit diesen Waffen dirfen eigene
Leute in keinem Falle iberschossen
werden. Dies fiihrt dazu, daf bei Stok-
trupplibungen die mit diesen Waffen
Schiekenden, die am weitesten vorn
befindlichen Leute sein mussen. Besons-
ders ist auf den Fall zu achten, daf
ein Mann, sich der vordersie wéhnend,
aus einer Deckung schieft, wéhrend un-
erwartet vor ihm ein Kamerad, aus
einem Graben sich erhebend, sich zum
weitern Vorgehen anschickt.

Gewehre und Karabiner.

Ein Ueberschieffen eigener Truppen
mit Gewehr oder Karabiner ist nur aus
stark Uberhdhter Feuerstellung statthaft,

wenn durch die vorliegenden Verhalt-
nisse jede Geféhrdung der zu iber-
schielfenden Truppe ausgeschlossen ist.
In diesen Féllen ist eine dauernd auf-
merksame Beobachtung erforderlich,
damit nicht einzelne Leute {iberra-
schend in den Geféhrdungsbereich der
Waffe treten.

Ein Vorbeischieffen an eigenen Trup-
pen ist nur in klaren Lagen und nur
dann zuldssig, wenn die Entfernung zum
Ziel groker ist als zu den eigenen
Truppen. Die Schufrichtung muk, beim
Schitzen gemessen, mindestens drei
Faustbreiten neben dem ' &ukersten
Mann der eigenen Truppe ° vorbei-
zeigen, :

Leichfes Maschinengewehr.

Ein Ueberschiefen oder Vorbeischie-
fsen mit nur auf Mittelstiitze in Stellung
gebrachter Waffe ist verboien.

Die Vorschriften basieren auf der
Grundforderung, daf die tiefste Flug-
bahn der Einzelschiisse oder einer
Garbe sicher 5 Meter tiber die eigenen
Truppen weggehe. Hierauf ist zu ach-
ten, wenn Infanteristen sich nahe vor
der Waffe befinden; die sonst {ibliche
Kontrolle mit Hilfe des Sicherheitsvisiers
versagt auf sehr kurze Distanzen.

Ist die Entfernung zu der zu Uber-
schiekenden Truppe groher als 700 m,
so darf nur auf der leichten Dreifufs-
lafette Uberschossen werden; betragt
die Entfernung mehr als 1500 m, so
darf auch mit dieser nicht mehr {iber-
schossen werden.

Ob im Einzelfall iiberschossen wer-
den darf, ergibt die Anwendung des
Sicherheitsvisier-Verfahrens, Das der
Entfernung der zu den iiberschiefenden
Truppen entsprechende Sicherheitsvi-
sier ist ein zu hohes Visier. Es ist um
so viel zu hoch gewéhlt, daf eine Ge-
fahrdung auch durch die untersten
Flugbahnen ausgeschlossen ist. Grund-
forderung bleibt die bereits erwdhnte
Zahl von 5 m. Fir die verschiedenen
Watfen bestehen entsprechende Sicher-
heitsvisier-Tabellen (sieche S.V.L I,
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bzw. Inf. Regl.), welche die Sicherheits-
visiere, je nach der Entfernung zu den
zu Uberschiehenden- eigenen Truppen,
angeben, Mit Hilfe des entsprechend
eingestellten Sicherheifsvisiers 186t sich
fiir jede nach der Hohe eingerichtete
Waffe feststellen, ob das Feuer die
eigenen Leute gefdhrden wiirde oder
nicht. Zeigt die Sicherheitsvisierlinie
auf die eigenen Truppen, oder darun-
ter, darf nicht geschossen werden, zeigt
sie darliber, darf geschossen werden.
Diese, mit Hilfe des Sicherheitsvisiers
gemachte Feststellung bezieht sich le-
diglich auf die augenblickliche Lage
der eigenen Truppen, deren Entfernung
fir die Wahl des Sicherheitsvisiers mak-
gebend war. Fir alle Gbrigen Entfer-
nungen (zu den eigenen Truppen) ver-
mag das fiir diesen bestimmten Fall
eingestellte Sicherheitsvisier nichts mehr
zu bedeuten. Wo die Sicherheifsvisier-
linie das Geldnde schneidet ist deshalb
vollstindia bedeutungslos. Fii- jede ein-
zelne Lage der eiaenen Truppen hat
daher eine besondere Ueberpriifung
der Sicherheit zu erfolgen.

In der Praxis vollzieht sich das Ver-
fahren wie folgt: Das Lmg. wird mit
richtig gewdhltem Visier gegen das
Ziel, zum Schiehen gegen dieses, ein-
gerichtet. Es wird geschossen. Eigene
Truppen -gehen vor und befinden sich
im Moment in einer Entfernung (ge-
schétzt oder gemessen) von beispiels-
weise 300 m vor der Waffe. Die Sicher-
heitsvisier-Tabelle ergibt ein Sicher-
heitsvisier von 1400 m. Jetzt wird die-
ses Visier gesiellt, ohne das Lmg. sonst
zu verstellen. Festzustellen ist
Zeigt die 1400-m-Visierlinie tber, auf
oder unter die eigenen Truppen. Das
erstere sei der Fall. Die Sicherheits-
visierlinie zeigt also um irgendeinen
Betrag tiber die vorgehenden; eben-
sowenig wie das Mafy aussagt, um wel-
ches diese Linie die Truppen liberhdht,
ebenso gleichgliltig ist, gegen was fiir
einen Geléndeteil sie zielt. Das Resultat
lautet einfach: Es darf jetzt (noch)
Uberschossen werden. Wé&hrend des
Weiterschiekens (mit urspriinglichem

nun:

Visier gegen das Ziel) mégen die vor-
dersten Elemente wieder 100 m vor-
geriickt sein. Nun wird die entspre-
chende Konfrolle wieder durchgefiihrt,
jetzt mit Riicksicht auf die Truppenent-
fernung von 400 m mit Sicherheitsvisier
1300. Es werden anschliehend wieder
dieselben Ueberlegungen gemacht, und
als Folge ist entweder ungeféhrliches
Weiter-Ueberschieken gestattet, oder
das Feuer mufy eingestellt werden.

Das Sicherheitsvisier ist also mit dem
sukzessiven Vorrlicken der eigenen
Leute immer wieder neu zu stellen.
Die Methode ermittelt keine im voraus
bestimmte Grenze, die anzeigt, dak bis
dorthin vorgeriickt werden dirfe, dafy
das Feuer eingestellt werden miisse,
wenn die Truppe jenen Geldndepunkt
erreicht habe. Bestimmbar ist diese
Grenze natiirlich durch Ausexerzieren
anlaklich von Vorlibungen. Diese Maf-
nahme ist zu empfehlen; sie enthebt
aber unter keinen Umstdnden von der
Kontrolle wéhrend jedes Schiessens;
eine etwas abgeédnderte Aufgabe mit
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Laf. Lmg. beim Ueberschiehen eines angreifenden Inf.-Zuges.

Phot. K, Egli, Ziirich.

andern Zielen verschiebt selbsiverstdnd-
die Lage der genannten Linie,

Distanzenschatzfehler, beziehen sie
sich auf das Ziel oder auf die vor-
gehende Truppe, wirken sich wohl
nachteilig, aber nicht gefdhrlich aus,
sofern nicht ganz fahrlassig grobe Un-
terschiede zwischen eingestelltem Vi-
sier und tfatsachlichen Entfernungen be-
stehen. Der Nachteil besteht aber darin,
daf immer .die Ueberschieffmoglichkei-
ten, ortlich und damit auch zeitlich, ein-
geschrankt werden; das dann gestellte
Sicherheitsvisier verbietet das Ueber-
schieken zu frih.

Das Vorbeischieffen an eigenen Trup-
pen mit Lmg. ist dann zuldssig, wenn
die Entfernung zur Truppe kleiner ist
als zum Ziel. Die Schulrichtung mubk,
beim Schiifzen gemessen, mindestens
zwej Faustbreiten neben dem &ufersten
Fligel der eigenen Truppen vorbei-
zeigen. In allen Féllen, in denen ein
Ueberschiehen zuldssig wére, kann,
ohne Einhalten eines seitlichen Sicher-
heitsmahes, vorbeigeschossen werden.

Der «Cromwells - Panzerkampfwagen

Der «Cromwell»-Panzerkampfwagen ist der neueste bri-
tische Panzerkampfwagen. Er wurde erst vor kurzer Zeit aus
der Geheimliste gestrichen. Premierminister Churchill duferte
sich Gber diesen Tank im Unterhaus vor einigen Monaten
we folgt: «Der «Cromwelln-Panzerkampfwagen besitzt eine
sehr hohe Geschwindigkeit, die erst dann voll zur Geltung
kommf{, wenn er offenes, giinstiges Gelédnde erreicht.»

Es ist ein Ding der Unméglichkeit, einen Panzerkampf-
wagen in einem Monat oder gar Jahr zu zeichnen, zu ent-
werfen und zu konstruieren; der «Cromwell»-Panzerkampf-
wagen macht von dieser strengen Regel keine Ausnahme.
Er ist das Ergebnis einer langen, miithevollen Zeit voller Ex-
perimente, Schwierigkeiten und Erfolge, die erst durch die
gelungene Landung in der Normandie ihre Krénung bzw.

ihre Bestdtigung fand. Wenn man sich vergegenwartigt, dafy
der letzte auf dem Schlachifelde eingesetzte britische Kreu-
zertank der «Crusader» gewesen ist, kann man zweifellos
ermessen, welch raschen Forischritt die Entwicklung des
Tankbaues in den letzten Jahren machte.

Wegen Raummangels ist es leider unméglich, hier die sehr
interessante technische Entwicklungszeit, die zwischen den
beiden Typen — dem «Crusader» und dem «Cromwell» —
liegt, ndher zu betrachten. Es sei immerhin erwéahnt, daf der
«Cromwell»-Panzerkampfwagen den dritten Typ einer Se-

‘tie von drei darstellt; die beiden ersten sind unter den

Namen «Cavalier» und «Centaur» bekannt geworden. Das
Vorhandensein des letzteren wurde erst im April 1944 be-
kanntgegeben; kurz darauf teilte das britische Produktions-



	Schutzmassnahmen bei Truppenübungen [Fortsetzung]

